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STADTGEMEIN DE PRESSBAUM
GemNr.:31951
Einwohnezohl:7 .892
Flöche:58,87 kmz

Verwoltu ngsbezirk: St. Pölten-Lond
Lond: Niederösterreich

A bs c h rift der ölle4tli c he E Ku.n d{-n"?gh,u n q

Der Entwurf des Nachtragsvoranschlages 2026liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom 15.04.2026 bis 29.04.2026 während der Parteienverkehrszeiten,
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 08.00 Uhrbis 12.00 Uhr, zusätzlich Dienstag, von 14.00 Uhrbis 19.00 Uhr, am Gemeindeamt,2. Stock,
Finanzabteilung, Zimmer Nr. 28 zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Die Auflage wird mit dem Hinweis kundgemacht, dass es jedem Gemeindemitglied freisteht, zum Nachtragsvoranschlag 2026, innerhalb der Auflagefrist, beim
Gemeindeamt schriftliche Stellungnahmen einzubringen.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates über den Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2026 findet voraussichtlich am 04.05.2026 statt.

Der B

Josef

Angesch lagen am: 1 4.44 .2026
Abgenommen am: 30.04.2026

o
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STA DTGEM EIN DE PRESSBA UM

Verwoltu ngsbezirk: St. Pölten-Lond
Lo nd: Niederösterreich

Abschrift der öffentlich-en Kund,Egc,hHnS

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum hat in der Sitzung am 04.05.2026 den Beschluss gefasst, folgende Abgaben (Steuern und Gebühren) sowie
Entgelte im Haushaltsjahr 2026 einzuheben:

A) GEMEINDESTEUERN

1 . Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben
2. Grundsteuer B von Grundstücken
3. Kommunalsteuer
4. Hundeabgabe
5. Lustbarkeitsabgabe
6. Gebrauchsabgabe
7. Aufschließungsabgabe
8. Nächtigungstaxe
9. lnteressentenbeitrag

B) GEBÜHREN für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Gemeindeanlagen

1. Kanalgebühren
2. Wasserversorgu ngsa bgaben u. Wassergebühren
3. Friedhofsgebühren
4. Müllbeseitigungsgebühren

c) SoNSTTGE ABGABEN

1 . Venrvaltungsabgaben
2. Kommissionsgebühren

laut Verordnung des Gemeinderates
laut Verordnung des Gemeinderates
3 v. H. der Bemessungsgrundlage
laut Verordnung des Gemeinderates
laut GR 30.06.2020 keine Einhebung ab 01.01 .2021
laut Verordnung des Gemeinderates
laut Verordnung des Gemeinderates
laut NÖ Tourismusgesetz 2010
laut NÖ Tourismusgesetz 2010

laut Kanalabgabenordnung
laut Wasserabgabenordnung
laut Friedh ofsge bü h renordn un g
laut Abfallwirtschaftsverordnun g des Müllverbandes Tulln
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D) PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE

1 . Entgelte für die Benützung von Markteinrichtungen
2. (nurwenn keine Marktstandsgebühren laut Abschnitt B)

Angeschlagen am
Abgenommen am

06.05.2026
22.05.2026

Die Übereinstimmung vorstehenderAbschriften (öffentliche Kundmachung über die Auflage des Nachtragsvoranschlages, Einladungskurrende, Auszug aus dem
Sitzungsprotokoll und öffentliche Kundmachung über die Gemeindesieuem, Abgaben u. dgl.) mit den Originalschriften wird vom Bürgermeister bestätigt.

(Amtssiegel) Der Bü

Josef
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G eme i nde rats bqs ghl[i_9".-s-g..zH m..Nac htra qsvora ns c h la q
Gemäß $ 73 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung

der Stadtgemeinde Pressbaum vom 04.05.2026
für das Haushaltsjah r 2026

1.
Mittelfristi ger Fi nanzpla n

Der Nachtragsvoranschlag 2026 enthält einen mittelfristigen Finanzplan für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren. Das erste Haushaltsjahr des mittelfristigen
Finanzplanes fällt mit dem ersten Haushaltsjahr zusammen, fl:r das jeweils der Voranschlag/NTR-Voranschlag erstellt wird. Bei der Beschlussfassung über den
Voranschlag/NTR-Voranschlag hat sich die Gemeinde an den Vorgaben des mittelfristigen Finanzplanes zu orientieren.

2.
Dienstpostenplan

Die Besetzung von Dienstposten der Gemeinde, ihrer Anstalten und Betriebe darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen
Dienstpostenpla n erfolgen.

3.
Deckungslähigkeit der Personalkosten

Die Personalkosten sind laut Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2006 Top 13) gemäß S 72 (8) NÖ GO '1973 gegenseitig deckungsfähig. Mit
Gemeinderatsbeschluss vom 11 .12.2019 wurden die HaushaltsansäZe aktualisiert. Die Personalkosten folgender Haushaltsstellen sind von diesem Beschluss
erfasst:000000,010000,010010,022000,029000,030000,080000, 164000,240010,24A020,240030,240040,273000,360000,817000,820000,831000,
850000, 852000, 900000.

4.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben mit sachlichem und verwaltungsmäßigem Zusammenhang

DerGemeinderathat am 10.06.2020 Top4) gemäßS 72 (8) NÖ GO 1973 beschlossen, dasseine gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb einesAnsatzes (0
bis 9) besteht.
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lnformqlion zum Voronschlog/Nochlrogsvoronschlog, der gemöß den geselzlichen Vorgoben der VRV 2015, erslellt wurde:

Die Systemumstellung. welche seit dem Johr 202A umgesetzt wird weist einen Finonzierungshousholt, einen Ergebnishousholl und einen
Vermögenshousholt ous. Ab dem Voronschlag2A22 konn die Spolte Rechnungsobschluss (RA 2020 - erster Rechnungsobschluss mit VRV 2015) wieder
ongedruckt werden.


